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Ein in die Irre führender Schweizer Alleingang
Die Juristen Peter Böckli und Christoph B. Bühler führen gewichtige Einwände gegen die Konzernverantwortungsinitiative ins Feld

SERGIO AIOLFI

Grosskonzerne an die kurze Leine neh-
men – das Anliegen lässt sich politisch
gut vermarkten. Und die Konzernverant-
wortungsinitiative, die das Postulat in die
Tat umzusetzen verspricht, scheint bei
vielen Stimmbürgern Anklang zu finden.
Gleichwohl ist das Volksbegehren ver-
fänglich. Kurz bevor das Parlament am
Donnerstag im Rahmen der Aktien-
rechtsrevision über die Initiative debat-
tiert, melden sich zwei Experten zu Wort,
die auf die damit verbundenen Verstri-
ckungen hinweisen. Die Juristen und
Universitätsdozenten Peter Böckli und
Christoph B. Bühler haben den Initiativ-
text einer genauen Prüfung unterzogen
und präsentieren ihre Erkenntnisse nun
in einem Buch*. Ihr Fazit ist klar: Das
von 60 Nichtregierungsorganisationen
lancierte Begehren, das von Firmen mit
Sitz in der Schweiz verlangt, Menschen-
rechte und Umweltstandards weltweit
einzuhalten, würde bei einer Annahme
mehr Probleme schaffen als lösen.

Überdehnte Verantwortung

Nach Meinung der Autoren macht die
Initiative Handlungsbedarf in Bereichen
geltend, wo keiner besteht. So verweisen
sie etwa darauf, dass die geforderte
Überprüfung der Unternehmenstätig-
keiten (hinsichtlich Menschenrechten
und Öko-Standards) in den Bestimmun-
gen des Obligationenrechts bereits
verankert ist. Der «Sorgfaltsprüfungs-
pflicht» untersteht ein Verwaltungsrat
heute schon. Er hat, wo auch immer auf
der Welt, für die Einhaltung der Gesetze
des jeweiligen Landes zu sorgen. Sofern
ein Staat, «der diese Bezeichnung ver-
dient», Menschenrechte und Umwelt mit
Gesetzen schützt, hat das Leitungs-
gremium einer Firma dessen Befolgung
sicherzustellen. Und für den Fall, dass ein
Staat diese Rechte nicht garantiert, gibt
es eine Vielzahl von internationalen Ver-
einbarungen (die OECD-Leitsätze, den
Global Compact der Uno, die Ruggie-
Prinzipien), die für Firmen mit grenz-
überschreitenden Aktivitäten bestimmt
sind. Die Standards sind zwar nicht
rechtsverbindlich, die Erfahrung zeigt je-
doch, dass sie von den Unternehmen –
gerade auch solchen mit Sitz in der
Schweiz – in der Regel befolgt werden.

Probleme entstehen dann, wenn man,
wie das die Initiative tut, die Sorgfalts-
prüfpflicht auf Bereiche ausdehnt, die
sich ausserhalb der «konzernmässigen
Kontrolle» befinden. Das Volksbegehren
will den Geltungsbereich der Prüfpflicht
auch auf die Vertragspartner einer Firma
ausweiten. Ein so überdehntes Verant-
wortungskonzept hätte nach Auffassung
von Böckli und Bühler für die betroffe-

nen Unternehmen einen erheblichen
administrativen Aufwand zur Folge. Um
diesen einzudämmen und die Risiken
fehlbaren Handelns zu verringern,
könnte eine Firma einfach beschliessen,
auf die Dienste von Dritten zu verzich-
ten. Dass eine solche Art der Risikobe-
schränkung im Sinne der Initianten wäre,
vorab wenn es bei diesen Dritten um Fir-
men in Entwicklungsländern geht, ist zu
bezweifeln.

Analoges halten die Autoren in Be-
zug auf Haftungsfragen fest: Das Volks-
begehren sieht vor, dass die Konzerne
nicht nur für Umweltschäden und Men-
schenrechtsverletzungen haften, für die
sie selber verantwortlich sind. Sie wer-
den auch für Verfehlungen geradestehen
müssen, die auf das Konto von «kontrol-
lierten Unternehmen» gehen.Von dieser
Mitverpflichtung werden die Konzerne
nur entbunden, wenn sie beweisen kön-
nen, dass sie Schäden mit gebotener
Sorgfalt zu vermeiden suchten.Aus Sicht
von Böckli und Bühler steht ein solches
Gebot im Widerspruch zu den Grund-
sätzen des hiesigen Haftungsrechts, das
auf dem Verschuldensprinzip beruht. Die
Autoren sehen darin «eine geradezu un-
erhörte Ausdehnung der zivilrechtlichen
Haftung». Und sie betonen, dass die Ini-
tiative in diesem Punkt über die im

angelsächsischen und französischen
Raum geltenden Regeln hinausgeht.

«Arroganter Unterton»

Das Volksbegehren fordert schliesslich,
dass Schäden, die von ausländischen
Tochterfirmen oder Zulieferunterneh-
men der Konzerne angerichtet wurden,
in der Schweiz einklagbar sein sollen.
Das soll verhindern, dass Unternehmen
einer Haftung entgehen, nur weil der Ort
des Verstosses keine Bestimmungen
kennt, die mit den Schweizer Gesetzen
vergleichbar wären. Nach Böckli und
Bühler stünde eine solche Regelung je-
doch im Widerspruch zur Lugano-Über-
einkunft, einem Staatsvertrag, der vor-
sieht, dass zur Beurteilung von Schäden
grundsätzlich die Gerichte am ausländi-
schen Sitz einer Tochter zuständig sind.
Probleme entstünden deshalb, weil die
Übereinkunft nicht einseitig geändert
werden kann. Die Autoren kritisieren
auch den «arroganten Unterton», der in
der Initiative mitschwingt: Man gehe da-
von aus, dass die Schweiz besser als ein
Gastland wisse, wie rechtliche Werte auf
dieser Welt durchzusetzen seien.

Die von den Initianten angestrebte
Neuerung schafft auch ein praktisches
Problem; ein Schweizer Richter müsste
möglicherweise über Begebenheiten ent-
scheiden, die sich in einem fernen Land
abgespielt haben. Da er auf fremdem Ter-
ritorium keine Beweiserhebung vorneh-
men dürfte, wäre er auf Rechtshilfe von-
seiten dieses Landes angewiesen. Damit
entstünde eine paradoxe Situation: Das
Gericht müsste eine Behörde um Unter-
stützung bitten, der die Schweiz zuvor
signalisiert hat, dass sie für die Rechts-
durchsetzung untauglich ist.

Mittlerweile liegt ein von der Rechts-
kommission des Nationalrats ausgearbei-
teter Gegenvorschlag zur Initiative vor,
der in einigen Punkten Milderungen vor-
sieht. So soll die besagte Sorgfaltspflicht
nur für grössere Firmen gelten. Auch in
der Haftungsfrage ist der Gegenvorschlag
etwas zurückhaltender; Firmen sollen nur
für eigene Verfehlungen geradestehen,
nicht für diejenigen von Lieferanten.
Nach Meinung von Böckli und Bühler
sind jedoch die Hauptpostulate der Initia-
tive im Gegenvorschlag im Wesentlichen
übernommen worden. Deshalb stehen sie,
wie sie auf Anfrage erklären, der abge-
schwächten Version ebenso kritisch
gegenüber wie dem Originaltext.

* Peter Böckli, Christoph B. Bühler: Zur «Kon-
zernverantwortungsinitiative». Rechtliche Über-
legungen zu den vier Forderungen der Eid-
genössischen Volksinitiative «Für verantwor-
tungsvolle Unternehmen zum Schutz von
Mensch und Umwelt». Schulthess Juristische
Medien, Zürich 2018, 100 S., Fr. 58.–.

Für den Fall eines Ja zur Konzernverantwortungsinitiative sehen Experten schwarz. Im Bild ein Minenarbeiter in Kanada. BLOOMBERG

Die Gesundheitsausgaben steigen munter weiter
Pro Kopf werden im Jahr 2018 mehr als 10 000 Franken aufgewendet

Die KOF-Frühjahrsprognose
geht auch für 2018 und für 2019
von einer Teuerung von knapp
4% im Gesundheitssektor aus.
Ein Proteststurm im Herbst
ist programmiert.

WERNER ENZ

Die optimistische Sicht der Dinge ist,
dass sich die reiche Schweiz ein qualita-
tiv hochstehendes Gesundheitswesen,
Alterspflege eingeschlossen, leisten kann
und auch will.Wer der konstant über der
Landesteuerung liegenden Kostenent-
wicklung dieses stark regulierten Sektors
skeptisch begegnet, findet in der von der
Konjunkturforschungsstelle der ETH
Zürich (KOF) am Dienstag in Bern prä-
sentierten Frühjahrsprognose nahrhaf-
ten Lesestoff.Was die meisten Schweize-
rinnen und Schweizer am direktesten
trifft, sind die Ausgaben für die Kranken-

versicherung; für diese wird im laufen-
den Jahr mit einer Expansionsrate von
4,2% nach einer Verlangsamung auf
3,3% im zurückliegenden Jahr gerech-
net. Damit ist ein an Stärke gewinnender
Proteststurm in diesem Spätherbst pro-
grammiert, wenn das Bundesamt für Ge-
sundheit (BAG) und die Krankenkassen
die nächste Prämienerhöhungsrunde
werden erklären müssen.

Ziemlich genaue Prognosen

Abgestützt auf harte Daten des Bundes-
amts für Statistik (BfS), werden die tota-
len Gesundheitsausgaben für 2016 mit
80,7 Mrd. Fr. angegeben, was für 12,2%
der Wirtschaftsleistung stand. Im kom-
menden Jahr wird voraussichtlich die
Hürde von 13% des Bruttoinlandproduk-
tes überwunden. Mit ihrem Regressions-
modell, das Faktoren wie Bevölkerungs-
entwicklung, Ärztedichte, Erwerbsquote
von Frauen, das verfügbare Haushaltein-
kommen oder auch die Lohnentwicklung

im Gesundheitswesen berücksichtigt, hat
die KOF in den letzten Jahren ziemlich
genaue Prognosen erstellt. Das mag auch
damit zu tun haben, dass in diesem sehr
personalintensiven und von wenig Wett-
bewerb geprägten Sektor mit annähernd
275 000 Beschäftigten eine Jahresteue-
rung von knapp unter 4% offenbar in
Stein gemeisselt ist.

Werden die Ausgaben pro Kopf ge-
rechnet, zeichnet sich dieses Jahr eine
Beschleunigung um 3,8% auf 10 131 Fr.
und um 3,9% auf 10 429 Fr. im kommen-
den Jahr ab. Die mit 3,5% im zurück-
liegenden Jahr unterdurchschnittlich
ausgefallene Kostenentwicklung führt
die KOF auf weniger Lohnwachstum
(rund 0,5%) und weiter darauf zurück,
dass die Anzahl älterer Personen weni-
ger stark zugenommen habe als in den
Bevölkerungsszenarien durchgerechnet.

Abgestützt auf BfS-Zahlen und eine
FMH-Ärztestatistik für 2017, wagt die
KOF die Voraussage, dass die Bereiche
«andere ambulante Leistungserbringer»

(u. a. Psychotherapeuten, Physiothera-
peuten, Spitex und Pflegefachpersonen)
und «unterstützende Leistungserbrin-
ger» (Labors) in jüngster Zeit am kräf-
tigsten gewachsen sind und wohl weiter
zulegen werden, wogegen Zahnarzt- und
Arztpraxen zurücklagen.

Zaghafte Sparbemühungen

Die KOF schätzt die totalen Gesund-
heitsausgaben für 2018 auf 83,55 Mrd. Fr.
Gemessen daran sind politische Initiati-
ven zur Dämpfung der Kostenentwick-
lung bisher bescheiden ausgefallen. Erin-
nert wird an die dreijährige Überprüfung
kassenpflichtiger Medikamente, wobei
der Preisunterschied zum Ausland regel-
mässig zu Diskussionen führt. Gemäss
BAG wurden so 2017 Einsparungen von
190 Mio. Fr. erzielt. Der neue Ärztetarif
Tarmed zielt auf Einsparungen von jähr-
lich 470 Mio. Fr., aber diese Ausmarchung
ist wohl noch lange nicht abgeschlossen.

«Reflexe», Seite 34

Gegenvorschlag steht auf der Kippe
hus. · Der Gegenvorschlag zur Kon-
zernverantwortungsinitiative kommt
diesen Donnerstag in den Nationalrat.
Dieser Vorschlag von der nationalrät-
lichen Rechtskommission ist Teil der Re-
vision des Aktienrechts. Die Ausgangs-
lage im Nationalrat ist knifflig. Die Linke
dürfte für den Gegenvorschlag sein, die
SVP mit einzelnen Ausnahmen dagegen,
und die Parteien dazwischen spielen das
Zünglein an der Waage.

Die CVP-Fraktion hat sich am Diens-
tag nach Parteiangaben «grösstmehrheit-
lich» für den vorliegenden Gegenvor-
schlag ausgesprochen. Die Rede ist von
etwa einer Handvoll Gegenstimmen. Die
BDP steht laut dem Aargauer Nationalrat
Bernhard Guhl ebenfalls grossmehrheit-
lich bis geschlossen hinter dem Gegenvor-
schlag. Die FDP ist gemäss Fraktionschef
Beat Walti grossmehrheitlich der Mei-
nung, dass man den kurzfristig in der
Nationalratskommission entstandenen
Gegenvorschlag noch genauer analysie-
ren müsse. Die Grünliberalen sind laut der
Berner Nationalrätin Kathrin Bertschy
grundsätzlich für die Stossrichtung des
Gegenvorschlags, haben aber noch offene

Fragen, «zum Beispiel betreffend der Haf-
tung». Die Grünliberalen befürworten
deshalb wie die FDP die Abspaltung die-
ses Themas vom Rest des Pakets, damit
der Gegenvorschlag noch vom Ständerat
genauer geprüft werden könne und auch
eine Vernehmlassung erhalte.

Ob inhaltlich eine Mehrheit für den
jetzt vorliegenden Gegenvorschlag zu-
stande käme, ist offen. Die SVP und zuge-
wandte Orte haben zusammen mit der
FDP eine knappe Mehrheit im National-
rat, aber dazu braucht es in beiden Par-
teien Geschlossenheit; diese ist nicht un-
bedingt zu erwarten. Eine bekannte Aus-
nahme ist der Zürcher SVP-Nationalrat
und Rechtsprofessor Hans-Ueli Vogt, der
Hauptautor des Gegenvorschlags. Doch
zusammen mit einigen Abweichlern der
CVP könnten die Gegner obsiegen. Sehr
gute Chancen hat jedenfalls der geplante
Antrag zur Abspaltung dieses Geschäfts
vom Rest des Pakets. Ein solcher Antrag
dürfte auch die Unterstützung der CVP
erhalten, die sich schon vor Wochenfrist
für die Abspaltung aussprach. Was eine
Abspaltung für den Inhalt des Gegenvor-
schlags bedeuten würde, ist noch offen.
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Gesundheit als teures Gut


